
Aktuelle Ergänzungen für das Jahr 2025 
zum Taschenbuch  

Alleinerziehend – Tipps und Informationen 
25. Auflage 2023

Kinderzuschlag und Kindergeld steigen, Nullrunde beim Bürgergeld, 
Unterhaltsvorschuss sinkt  

In welcher Höhe Leistungen in 2025 gezahlt werden, können Sie der Tabelle auf den Seiten 
2 und 3 dieses Einlegers entnehmen. Im SGB II gibt es 2025 eine Nullrunde. Zusätzlich zu den 
Regelleistungen im Bürgergeld erhalten Alleinerziehende einen Mehrbedarf im SGB II, 
dessen Höhe sich nach Anzahl und Alter der im Haushalt lebenden Kinder richtet.  

Kinder unter 18 Jahren Prozent vom Regelsatz Mehrbedarf 
1 12   67,56 Euro 

2 24 135,12 Euro 

3 36 202,68 Euro 

4 48 270,24 Euro 

5 60 337,80 Euro 

Sonderregeln: 
1 Kind unter 7 Jahren 36 202,68 Euro 

2 Kinder unter 16 Jahren 36 202,68 Euro 

Kinderfreibetrag und Kindergeld erhöhen sich, Unterhaltsvorschuss sinkt  
Ab dem 1. Januar 2025 greift ein höherer Kinderfreibetrag in der Steuer. Einschließlich des 
Freibetrags für Betreuung, Erziehung und Ausbildung steigt er je Kind auf 9.600 Euro für beide 
Elternteile bzw. 4.800 Euro pro Elternteil. Das Kindergeld steigt um 5 Euro auf 255 Euro für 
jedes Kind. Der Unterhaltsvorschuss sinkt, da der Mindestunterhalt weniger angehoben wurde 
als das Kindergeld. Dieses wird bei der Berechnung des Unterhaltsvorschuss voll vom 
Mindestunterhalt abgezogen (siehe Tabelle auf Seite 2). 

Gesetzlicher Mindestlohn, Mindestausbildungsvergütung und Minijobgrenze steigen  
Der gesetzliche Mindestlohn steigt auf 12,82 Euro brutto pro Stunde, die Mindest-
ausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr auf 682 Euro. Die Obergrenze für Minijobs 
liegt 2025 bei 556 Euro im Monat. Entsprechend steigt auch der Freibetrag auf Nebenjobs, 
Ausbildungsvergütungen und Einkommen aus Freiwilligendiensten von jungen Menschen im 
SGB II.  

Änderungen beim Elterngeld 
Seit April 2024 gelten Neuregelungen für den Fall, dass beide Elternteile Elterngeld für ein Kind 
beanspruchen möchten: Sie können während des ersten Lebensjahres nur noch für einen 
Monat gleichzeitig Basiselterngeld beziehen. Ausnahmen gelten bei Mehrlingsgeburten und 
Frühchen. Der Parallelbezug von Basiselterngeld und Elterngeld Plus bleibt möglich.  

Kinderkrankengeld 
Nach Auslaufen der Corona-Sonderregelungen haben beide Elternteile in 2024 und 2025 
jeweils Anspruch auf 15 Kinderkrankentage für jedes Kind, Alleinerziehende für bis zu 30 Tage. 
Für Familien mit mehr als einem Kind steigen die maximal möglichen Kinderkrankentage auf 
35 Tage pro Elternteil bzw. 70 Tage für Alleinerziehende.  
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Neue Kindesunterhaltssätze ab Januar 2025 
Ab Januar 2025 gelten neue Beträge für den Kindesunterhalt. Diese sind in der unten abge- 
bildeten Düsseldorfer Tabelle („Tabelle Kindesunterhalt“) festgelegt. Der Selbstbehalt ändert 
sich nicht: der angemessene Selbstbehalt beträgt 1.750 Euro, der notwendige Selbstbehalt 
für Erwerbstätige 1.450 Euro, für Nichterwerbstätige 1.200 Euro. 

TABELLE KINDESUNTERHALT 
 

Düsseldorfer Tabelle Stand: 01.01.2025 
 Altersstufen in Jahren  

(§ 1612 a Abs.1 BGB) 
Nettoeinkommen des 
Barunterhaltspflichti- 
gen in Euro 

0-5 6-11 12-17 ab 18 Prozentsatz 

1. bis 2.100 482 554 649 693 100 
2. 2.101 – 2.500 507 582 682 728 105 
3. 2.501 – 2.900 531 610 714 763 110 
4. 2.901 – 3.300 555 638 747 797 115 
5. 3.301 – 3.700 579 665 779 832 120 
6. 3.701 – 4.100 617 710 831 888 128 
7. 4.101 – 4.500 656 754 883 943 136 
8. 4.501 – 4.900 695 798 935 998 144 
9. 4.901 – 5.300 733 843 987 1.054 152 

10. 5.301 – 5.700 772 887 1.039 1.109 160 
11.- 
15. 

ab 5.701 Die Fortschreibung der Einkommensgruppen finden Sie hier: 
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de 

 
TABELLE ZAHLBETRÄGE 

 

Zahlbeträge Stand: 01.01.2025 
 1. und 2. Kind 0-5 6-11 12-17 ab 18 Prozentsatz 

1. bis 2.100 354,50 426,50 521,50 438 100 
2. 2.101 – 2.500 379,50 454,50 554,50 473 105 
3. 2.501 – 2.900 403,50 482,50 586,50 508 110 
4. 2.901 – 3.300 427,50 510,50 619,50 542 115 
5. 3.301 – 3.700 451,50 537,50 651,50 577 120 
6. 3.701 – 4.100 489,50 582,50 703,50 633 128 
7. 4.101 – 4.500 528,50 626,50 755,50 688 136 
8. 4.501 – 4.900 567,50 670,50 807,50 743 144 
9. 4.901 – 5.300 605,50 715,50 859,50 799 152 

10. 5.301 – 5.700 644,50 759,50 911,50 854 160 

Die Tabelle Zahlbeträge enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälfti- 
ges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebende Summe, die 
der Unterhaltspflichtige an das Kind zahlen muss. Das Kindergeld beträgt seit dem 1. Januar 
2025 255 Euro für jedes Kind. 

Stand: Januar 2025 
www.vamv.de 

http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.vamv.de/

	Kinderzuschlag und Kindergeld steigen, Nullrunde beim Bürgergeld, Unterhaltsvorschuss sinkt
	Kinderfreibetrag und Kindergeld erhöhen sich, Unterhaltsvorschuss sinkt
	TABELLE KINDESUNTERHALT

